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Richtlinie der Stadt Radevormwald zur Förderung der Be-
grünung von Dächern 

Beschlussfassung vom 11.3.2025 

 

Die Stadt Radevormwald fördert die Begrünung von Dächern zur Verbesserung des 
Stadtklimas durch die Gewährung von Zuschüssen gemäß der nachfolgenden Richtli-
nie. Die Bewilligung von Förderanträgen ist auf das vom Rat der Stadt Radevormwald 
zur Verfügung gestellte Budget begrenzt. 

 

1. Zweck der Förderung 

Die Stadt Radevormwald fördert Investitionen für die Begrünung von Dächern durch 
die Gewährung von Zuschüssen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen. Die Dach-
begrünung soll die sommerliche Hitzebelastung in besiedelten und stark versiegelten 
Stadtbereichen verringern, die kleinklimatischen Verhältnisse sowie die Staubbin-
dung verbessern und die Luftfeuchtigkeit in unmittelbarer Nähe erhöhen. Zusätzlich 
wird die natürliche Artenvielfalt im Stadtgebiet auf bisher versiegelten Flächen er-
höht.  

Durch Retentions- und Verdunstungseffekte begrünter Dächer soll der Abfluss des 
Regenwassers zeitlich verzögert und verringert und somit ein Beitrag zur Entlastung 
von Kanalisation, Kläranlage und Vorflutern geleistet werden.  

 

2. Gegenstand der Förderung 

2.1 Förderfähig sind alle angemessenen Kosten für 

a) Maßnahmen der extensiven Begrünung von Dachflächen auf dem gesamten Ge-
biet der Stadt Radevormwald,  
 

b) die zu begrünende zusammenhängende Dachfläche muss eine Mindestauf-
baustärke der Substratschicht von mindestens 5 cm aufweisen und eine Min-
destgröße von 10 Quadratmeter aufweisen. 
 

c) Die Maßnahme ist sach- und fachgerecht auszuführen. Möglich ist sowohl die 
Ausführung durch einen gewerblichen Betrieb als auch die Ausführung in Ei-
genleistung. Bei Ausführung in Eigenleistung kann nur der Materialwert des bei 
der Begrünungsmaßnahme verbauten Materials gefördert werden. 
 

d) Für den Aufbau der Vegetationsschicht benötigte Materialien wie Schutzvlies, 
Filtermatte, Drainschicht, Substrat, sowie Ansaat und Pflanzung von vorrangig 
heimischen Pflanzen, und dem Kiesrand, 
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2.2 Nicht förderfähig sind Maßnahmen,  

a) die bereits vor Bewilligung begonnen oder umgesetzt wurden. Eine Maß-
nahme gilt als begonnen, sobald eine Leistung nach Absatz 2.1 in Auftrag ge-
geben worden ist, 
 

b) die auf Grund von gesetzlichen Verpflichtungen erfolgen müssen (z. B. Aufla-
gen in Baugenehmigungsverfahren, Festsetzungen im Bebauungsplan), 
 

c) an Neubauten bis zu einem Jahr nach Bauabnahme, 
 

d) technische Anlagen, die nicht in direktem Zusammenhang mit der Dachbe-
grünung stehen, 
 

e) die Umsatzsteuer bei Vorsteuerabzugsberechtigten, 
 

f) eine Doppelförderung ist vor und innerhalb der Zweckbindungsfrist durch an-
dere Programme ausgeschlossen. 
 

3. Art, Umfang und Höhe der Förderung 

3.1  

Die Stadt Radevormwald entscheidet im Rahmen der verfügbaren Mittel nach der 
Reihenfolge des Antragseingangs. Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung von För-
dermitteln besteht nicht. 

3.2 

Der Zuschuss beträgt 50,00 Euro pro m² Nettovegetationsfläche und maximal 50% 
der als förderungswürdig anerkannten Kosten der Anlage. Insgesamt können höchs-
tens 2.500,- Euro je Grundstück beantragt werden. 

3.3  

Die Zweckbindungsfrist der Förderung beträgt 10 Jahre ab Förderbewilligung. In 
diesem Zeitraum sind das Instandhalten und Pflegen der Dachbegrünung sicherzu-
stellen. Die Stadt behält sich vor, den Pflegezustand der Dachbegrünung stichpro-
benartig zu kontrollieren. 

Bei Dachbegrünungen, die vor Ablauf von zehn Jahren zurückgebaut werden oder 
aufgrund nachgewiesener Ausführungs- bzw. Wartungsmängel funktionslos gewor-
den sind, muss die geleistete Förderung anteilig zurückgezahlt werden (im ersten 
Jahr 90 %, bis 10 % im neunten Jahr). 

 

4. Antragsverfahren und Maßnahmenumsetzung 

4.1 

Die Förderung muss schriftlich über das von der Stadt Radevormwald bereitge-
stellte Formular beantragt werden. Der Antrag wird bearbeitet, wenn alle Anlagen 
nach Absatz 4.2 vorliegen. Anträge, die 3 Monate nach Antragsstellung nicht voll-
ständig vorliegen, werden unbearbeitet zurückgegeben.  
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Stadt Radevormwald 
Gebäudemanagement 
Hohenfuhrstraße 13 
42477 Radevormwald 
Tel.: 02195/ 606-432 
Fax: 02195/ 606-116 
E-Mail: niklas.lajewski@radevormwald.de 
 

4.2  

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- zwei aussagekräftige Vergleichsangebote (entfällt bei Eigenleistung), 

- ein Lageplan mit Maßangaben, mit der Fläche der Dachbegrünung, 

- Nachweis über die Zulässigkeit oder Kopie der Baugenehmigung des  
            Gebäudes 

- ein Foto des zu begrünenden Objektes, 

- Details der Begrünung (z.B. Schichtaufbau, Randeinfassung, Entwässerung).  

- Eigentümerbeschluss bei Wohnungseigentümergemeinschaften 

- Vollmachtserklärung, falls der Antrag nicht von der Person mit Eigentum an  
            dem Grundstück oder Gebäude gestellt wird 

4.3 

Sind die Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt, werden die Anträge in der Rei-
henfolge des Antragseingangs per Bescheid bewilligt. Maßgeblich ist hierbei der ta-
gesgenaue Post-, Fax- oder Maileingang. Sollten innerhalb eines Tages mehr förder-
fähige Anträge eingehen, als Fördermittel zur Verfügung stehen, wird per Losver-
fahren entschieden. 

4.4 

Das Förderprogramm endet für die Fördermittelempfänger ab Zugang des Zuwen-
dungsbescheides nach 6 Monaten, spätestens jedoch mit dem 31. Dezember des je-
weiligen Haushaltsjahres, so dass die Nachweise durch den Fördermittelnehmer bis 
zum jeweilig geltenden Stichtag eingereicht werden müssen. Eine Verlängerung des 
Zuwendungsbescheides kann schriftlich bei der Stadt Radevormwald unter Nennung 
von Gründen um weitere zwei Monate beantragt werden. Die zugesagten Mittel 
können nicht auf das nächste Haushaltsjahr verschoben werden, so dass eine Ver-
längerung nicht über das jeweilige Haushaltsjahr möglich ist. 

 

5 Auszahlung der Förderung 

5.1  

Die Zahlung des Zuschusses erfolgt auf Antrag nach Fertigstellung der Maßnahme, 
durch die Einreichung folgender Anlagen und nach Bestätigung der Ausführung in 
qualitativer Hinsicht durch Mitarbeiter der Stadt Radevormwald.: 

a) Rechnung, 

mailto:niklas.lajewski@radevormwald.de
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b) Zahlungsnachweis, 

c) Aussagekräftige Fotos der Maßnahme. 

Der nach den tatsächlichen Kosten zu ermittelnde Förderbetrag wird an die im An-
trag angegebene Bankverbindung ausgezahlt.   

 

6. Haftung 

Die Förderung der Maßnahme durch die Stadt Radevormwald ersetzt nicht eine ge-
gebenenfalls erforderliche Beurteilung und Genehmigung der Maßnahme nach öf-
fentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Vorschriften; mit ihr wird auch keine 
Verantwortung für die technische Richtigkeit der Planung übernommen. 

Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung, z.B. der statischen Belastbarkeit 
des zu begrünenden Daches liegt beim Antragsteller. Die Verantwortung für die Ein-
holung von öffentlich-rechtlichen Genehmigungen liegt ebenfalls beim Antragstel-
ler. Die Stadt Radevormwald haftet nicht für Schäden, die durch die geförderten 
Maßnahmen entstehen. 

 

7. Inkrafttreten 

Die Richtlinie tritt mit Bestätigung des Rates der Stadt Radevormwald in Kraft und 
gilt unter Vorbehalt der Haushaltsfreigabe für das jeweilige Jahr, bzw. der im 
Haushalt bereitgestellten Mittel.  
 
Bekanntmachungsanordnung: 

Die vorstehende Richtlinie der Stadt Radevormwald zur Vergabe von Fördermittel 
aus dem Förderprogramm Dachbegrünung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.  
 
Der Wortlaut der Richtlinie stimmt mit dem Ratsbeschluss vom 23.04.2024 überein 
(§ 2 Abs. 3 der Bekanntmachungsverordnung in der zurzeit gültigen Fassung – Be-
kanntmVO). Es wurde nach § 2 Abs. 1 und 2 der BekanntmachVO verfahren. 
 
Hinweis: 
Es wird darauf hingewiesen, dass aufgrund des § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Richtlinie nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser 
Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeige-
verfahren wurde nicht durchgeführt, 

b) die Richtlinie ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet, 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Radevormwald vor-

her gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeich-
net worden, die den Mangel ergibt. 

 
Radevormwald, den 26.3.2025              Der Bürgermeister 
          
         gez. Johannes Mans 


